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A Allgemeines

Das Bildungsdepartement erlässt gestützt auf S 9 Gesetz über Beiträge an Schulanlagen
(SRSZ 61 1.310) nachfolgende Bestimmungen.

l. Geltungsbereich
Diese Richtlinien regeln den Anspruch auf Kantonsbeiträge an Bauten, dasVerfahren der

Zusicherung, Abrechnung und Auszahlung sowie die Pflicht zur Rückerstattung der Kantons-

beiträge.

2. Voraussetzungen
An Einrichtungen für Volksschulanlagen richtet der Kanton Baubeiträge an Neu- und Erwei-

terungsbauten, an Umnutzungen und bauliche Massnahmen infolge Vorgaben in schulbe-

trieblicher oder pädagogischer Hinsicht ($ 3 Gesetz) aus - vorausgesetzt, die Schul- und

Sportanlagen entsprechen den Vorgaben des Richtraumprogramms der Volksschule, stützen

sich auf einen nachgewiesenen Bedarf und erfüllen die baulichen Anforderungen. Ausge-

schlossen sind bauliche Massnahmen zur lnstandhaltung und lnstandsetzung bestehender

Räume und Anlagen.

3. Grundlagen
Diese Richtlinien stützen sich auf :

Gesetz über Beiträge an Schulanlagen, SRSZ 611.310
I nterkantona le Verei n baru ng ü ber das öffentl iche Beschaff u ngswesen vom

25. November I994/I5. März 20OI, SRSZ 430.120.1, lVöB

Vol lzugsverord n u ng zu r I nterkantonal en Verei n baru ng ü ber das öffentl iche Beschaf-

fungswesen vom 15, Dezember 2OO4, SRSZ 430.130
Anhang 1, Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volksschule

Anhang 2, Bemessungs-Richtlinien über Baubeiträge an Schulanlagen der Volksschule

4. Verfahrenswahl
Unter Hinweis auf die unter Ziffer I Grundlagen aufgeführten gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen ist das für die Planung und Ausführung vorgesehene Planungsverfahren gemäss der

lnterkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (lVö8, SRSZ

430.I2O.1) und der Vollzugsverordnung zur lVöB (SRSZ 430.130) durchzuführen.

Demnach bestimmt das im Planungsverfahren gesamthaft zu erzielende Planungshonorar

für den Planer oder das Gesamtplanerteam das durchzuführende Planungsverfahren. Ab ei-

nem Planungshonorar von Fr. 150'000.-- ist ein Wettbewerb auf Einladung und ab

Fr. 250'000.-- ein offener Wettbewerb durchzuführen.

B Voraussetzungen für die Ausrichtung eines Kantonsbeitrags

Beiträge werden nach den Grundsätzen gemäss $$ 3 und 4 Gesetz über Beiträge an Schulan-

lagen, ausgerichtet. Die Grundsätze zum öffentlichen Beschaffungswesen (lVöB) müssen

eingehalten werden.
Werden bauliche Massnahmen in gemieteten Räumlichkeiten vorgenommen, sind Mietver-

träge mit folgenden Mindestdauern abzuschliessen:

bei Mietlösungen mit geringfügigen baulichen Anpassungen mindestens 10 Jahre.

bei Mietlösungen mit wesentlichen Anpassungen mindestens 15 Jahre,
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Beiträge werden grundsätztich nur dann ausgerichtet, wenn vor der Errichtung, Erweiterung

bestehender Anlagen, Anpassungen sowie vor dem Erwerb einer Liegenschaft vom Kanton

eine definitive Beitragszusicherung vorliegt.

C Beitragsverfahren

Das Beitragsverfahren wird gegliedert in:

1. Erste Phase; Projektanmeldung (Bedarfsnachweis)

2. Zweite Phase; Provisorische Beitragszusicherung Uorprojekt)
3. Dritte Phase; Def initive Beitragszusicherung (Bauprojekt)

1. Erste Phase; Proiektanmeldung (Bedarfsnachweis)

Vor Aufnahme der Planungsarbeiten ist von der Gemeinde und/oder der Trägerschaft so früh

wie möglich, dem Bildungsdepartement, Amt für Volksschulen und Sport, das Bauvorhaben

anzumelden. Erfahrungsgemäss kann die Zeitspanne zwischen Projektanmeldung und Ein-

reichung Vorprojekt zwischen zwei Monaten und einem Jahr liegen.

1.1 Ei nreichung U nterlagen
Die Projektanmeldung ist in dreifacher Ausführung und mit folgenden Unterlagen

beim Bildungsdepartement einzureichen:

Bedarfsnachweis unter allfälligem Einbezug der bestehenden und/oder umliegen-

den Schulanlagen mit (Empfehlung: Beizug der Abteilung Schulaufsicht, Amt für

Volksschulen und Sport):
. Entwicklung der Kinder- und Schülerzahlen, Prognose mittels Geburtenzahlen
. Bevölkerungsstruktur
. Klassengrössen, notwendige Klassenzahlen

' Bestehendes Schulraumangebot, Belegung, Raumdefizite
. Ausserschulische RaumbedÜrfnisse
. Standortplan mit Standortbegründung

Raumprogramm auf der Grundlage des Richtraumprogramms (Anhang 1). Das

Raumprogramm enthält die Aufzählung aller Räume mit Angaben der Fläche so-

wie ihrer Funktion.

Bei Um- und Erweiterungsbauten sind die Unterlagen für die Gesamtanlage zu

erbringen, mit Angaben zu bestehenden und neu geplanten Räumen, lnfrastruk-
turen und den Aussenanlagen.

Grobtermi nplan m it den ei nzel nen Planu ngs- u nd Real isieru ngsschritten.

Wen n vorhanden, Grobkostenschätzu ng, ( Kostenrah men ; Bau kosten plan 1 -

stellig).

1.2 Entscheid Departement zur Projektanmeldung
Die Projektanmeldung wird vom Bildungsdepartement (AVS) unter Einbezug des

Baudepartements geprüft, Das Departement gibt der Trägerschaft schriftlich Be-

scheid zur Weiterbearbeitung des Projektes inklusive allfälliger Auflagen oder erlässt

ei ne ablehnende Verfügung.
Zielsetzung ist, auf der Basis des gesicherten Bedarfsnachweises mit Raumpro-
grammvorgaben und in Abstimmung auf die kantonalen Richtlinien zur Planung, die

nachfolgende Projektentwicklung durchzuführen. So können Fehl- oder Umplanun-
gen mit Kosten- und Terminfolgen vermieden werden.

Unterstützung respektive Beratung
Die zuständige Abteilung Schulaufsicht, die Abteilung Sport sowie das Baudeparte-

ment beraten bei Bedarf.
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2. Zweite Phase; Provisorische Beitragszusicherung (Vorprojekt)

Die Zuständigkeit für die provisorische Beitragszusicherung liegt beim Bildungsdepartement.

Die Prüfung des Bauvorhabens erfolgt auf den Grundlagen eines Vorprojektes sowie den Un-

terlagen der Projektanmeldung,

Es ist zwingend, dass die Projektevaluation und die Vergabe der Planungsarbeiten nach den

Grundsätzen der lnterkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen
(lVöB) und zugehöriger Verordnung zur lnterkantonalen Vereinbarung über das öffentliche
Beschatf u ngswesen erfolgt.

2.1. EinreichungUnterlagen
Das Beitragsgesuch ist in dreifacher Ausführung und mit folgenden Unterlagen dem

B i ldungsdepartement ei nzureichen:

Situationsplan (Mst. 1:500); Umgebungsplan (Mst. 1:200).
Vorprojekt (Grundrisse, Schnitte, Ansichten; Mst. 1:100/i:200) mit Angabe der

Flächen und Zweckbestimmung der Räume.

Kubische Berechnung (SlA 416) mit überprüfbarem Schema, Übersicht zu Ge-

schossflächen, Hauptnutzflächen und Umgebungsflächen nach SIA 416.
Raumprogramm zu Vorprojekt und bei Anderungen/Abweichungen zu eingereich-

tem Raumprogramm bei Projektanmeldung mit vergleichender Darstellung und

Begründung zu den Abweichungen.

Kostenschätzung gegliedert nach Baukostenplan (BKP 2-stellig), bei Erweite-

rungs- oder Umbauprojekten, getrennt nach Teilobjekten für lnstandsetzungs-

/lnstandhaltungsarbeiten (Unterhalt) und dem Aufwand für Veränderungen und

Anpassungen an neue und zeitgemässe Anforderungen.

Bei Um- und Erweiterungsbauten: Darstellung der baulichen Eingriffe (Beste-

hend, Abbruch und Neu), eingetragen in die Bestandesaufnahme/Plangrundlagen

der Gesamtanlage.

Terminprogramm zu Planung und Realisierung.

Al lfäl I ige pol itische Entscheide.

2.2. Entscheid Departement über den zu erwartenden Kantonsbeitrag

Das Vorprojekt und die ergänzenden Gesuchsunterlagen werden vom Bildungsdepar-

tement unter Einbezug des Baudepartements geprüft. Das Bildungsdepartement gibt

der Trägerschaft/Gemei nde schriftl ich Bescheid zur Weiterbearbeitu ng des Projekts

inklusive allfälliger baulicher und/oder betrieblicher Auflagen und der Angabe über

den zu erwartenden Kantonsbeitrag.

3. Dritte Phase; Definitive Beitragszusicherung (Bauprojekt)

Die Einreichung der Gesuchsunterlagen für die def initive Beitragszusicherung hat nach der

Zustimmung des Gemeindesouveräns zu Projekt und Baukredit zu erfolgen.

Die Gesuchsunterlagen sind vor der Aufnahme des Verfahrens für eine Baubewilligung einzu-

reichen,

3.1. EinreichungUnterlagen
Das Beitragsgesuch ist in dreifacher Ausführung und mit nachfolgenden Unterlagen

dem Bi ldungsdepartement ei nzureichen:

Abstimmungsvorlage zu Projekt und Baukredit

Bei Mietverhältnissen: Mietvertrag (Entwurf)

Situationsplan (Mst. 1:500) zu Bauprojekt; Umgebungsplan (Mst. 1:200/1:100)
Bauprojekt (Mst. 1:100) mit Grundrissen, Schnitten und Fassaden und mit Flä-

chenangaben sowie der Zweckbestimmung aller Räume. Eintrag Möblierung in
den Grundrissen und Terrainverlauf in den Fassaden sowie bei Um- und Erweite-
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rungsbauten Darstellung der baulichen Eingriffe (Bestehend, Abbruch und Neu);

eingetragen in die Plangrundlagen der Gesamtanlage

Kubische Berechnung nach SIA 416 mit überprüfbarem Schema

Übersicht zu Geschossf lächen, Hauptnutzflächen und Umgebungsflächen nach

srA 416
Kostenvoranschlag gegliedert nach Baukostenplan (BKP 3-stellig) und Baube-

schrieb. Bei Umbau- und Erweiterungsprojekten sind die Kosten getrennt nach

Teilobjekten für lnstandstellungs-/lnstandsetzungsarbeiten (Unterhalt) und dem

Aufwand für die Erweiterung an neue und zeitgemässe Anforderungen aufzulis-

ten,
Bau programm ; Term i nprogramm zu Ausf ührungsplanung und Real isierung sowie

Datum des (voraussichtlichen) Baubeginns und des Bezugs.

3.2. Entscheid der Regierung über den definitiven Kantonsbeitrag

Nach erfolgter Prüfung der Unterlagen durch das Bildungsdepartement, unter Einbe-

zug des Baudepartements, beschliesst der Regierungsrat abschliessend über den

Kantonsbeit rag zum def i n itiven Projekt.

3.3. Baufreigabe und Aufnahme Bauarbeiten
Mit der Realisierung des Bauvorhabens darf erst begonnen werden, wenn die definiti-
ve Beitragszusicherung des Regierungsrats vorliegt. Der Baubeginn für die Realisie-

rung wird wie folgt festgelegt: Bei Neubauvorhaben/Erweiterungsbauten, gestützt auf

eine rechtsgültige Baubewilligung, die Aufnahme der Aushubarbeiten, inkl. Pfählung,

Vorbereitungsarbeiten zu Fundationen.

3.4. Vorzeitige Baufreigaben
Das Bildungsdepartement kann bei wichtigen Gründen, auf Gesuch hin, eine vorzei-

tige Baufreigabe genehmigen, wenn es für den Gesuchsteller mit schwerwiegenden

Nachteilen verbunden ist, das Ergebnis der Prüfung abzuwarten.

Kaufverträge dürfen in diesem Fall nur abgeschlossen werden, wenn sie eine ent-

sprechende Vorbehaltsklausel enthalten (unter Vorbehalt der Projektgenehmigung

durch die kantonalen lnstanzen).
ln den vorstehend aufgeführten zwei Abweichungsgründen handelt die Gesuchstelle-

rin bis zur Genehmigung und Zusicherung des Kantonsbeitrags auf eigenes Risiko,

D Festlegung des Kantonsbeitrags

1. Einheit der Materie
Für die Ausrichtung des Kantonsbeitrags beantragt das Bildungsdepartement beim Regie-

rungsrat eine Beitragspauschale. Zur Bestimmung des Kantonsbeitrages sind alle Aufwen-

dungen (Sacheinheit) einzustellen, die von der unmittelbaren Projektierung des geplanten

Bauvorhabens bis zu dessen betriebsfähigem Gebrauch anfallen. Dazu gehören die Projektie-

rungskosten, die Baukosten (BKP 1- 9) einschliesslich der Kosten für Provisorien und der

für den sachgemässen Gebrauch erforderlichen Erst-Ausstattungen. Die Trägerschaft ist für
eine sorgfältige und umfassende Planung der Projektkosten und Projekttermine verantwort-

lich.

2. Beitragsberechtigte Kosten

Die Festlegung der beitragsberechtigten Kosten richtet sich nach der Bemessungs-Richtlinie

über Baubeiträge für Schulanlagen der Volksschule (Anhang 2).

Zudem werden Kosten für einen Ausbaustandard mit wesentlichen Abweichungen gegenüber

dem Richtraumprogramm für Schulanlagen (Anhang 1) für die Beitragsbemessung nicht be-

rücksichtigt.
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3. Kantonsbeitrag
Der Kantonsbeitrag wird auf der Basis der ermittelten anrechenbaren Kosten als Pauschale

festgelegt und zugesichert.
Der zugesicherte Betrag bleibt durch allfällige Anderungen des Baukostenindexes und durch

die effektiven Baukosten unberührt. Die Beitragszusicherung wird an folgende Bedingungen

und Auflagen geknüpft:

Projektänderungen - mit oder ohne Kostenfolge - müssen vor ihrer Ausführung vom Bil-

dungsdepartement schriftlich bewilligt worden sein.

Die Einhaltung der in der Beitragszusicherung aufgeführten Auflagen und Bedingungen

baulicher, verfahrenstechnischer, f inanzieller und sonstiger Art muss nachgewiesen wer-

den.

I n nert Jahresf rist nach Bauabsch I ussMerksabnahme oder Betriebsauf nahme m üssen d ie

Unterlagen der Bauabrechnung eingereicht werden.

Die Kantonsbeiträge dürfen nicht abgetreten werden.

Kantonsbeiträge müssen anteilsmässig zurückbezahlt werden, wenn die Bauten, an wel-

che Beiträge ausgerichtet wurden, zweckentfremdet oder auf eine nicht gemeinnützige

Rechtsträgerschaft ü bertragen werden.

Bei Nichteinhalten von Auflagen und Bedingungen kann der zugesicherte Beitrag gekürzt,

aufgehoben oder zurückgefordert werden.

Vor einer Anderung der Zweckbestimmung oder einer Übertragung der Güter auf einen ande-

ren Rechtsträger bzw. eine andere Rechtsträgerin ist das Bildungsdepartement zu benach-

richtigen.

E Auszahlung des Kantonsbeitrags

Der zugesicherte Kantonsbeitrag wird in drei Teilzahlungen ausgerichtet

l. Erste Teilzahlung
Auf Gesuch hin werden nach Erstellen des Rohbaus 1/3 dersubventionierten Kosten ausbe-

zahlt.

2. Zweite Teilzahlung
Auf Gesuch hin werden nach Bezug der neuen Räume 1/3 der subventionierten Kosten aus-

bezahlt.

3. Dritte Teilzahlung, Schlusszahlung mit Bauabrechnung

Folgende Unterlagen sind innert Jahresfrist nach BauabschlussÄVerksabnahme oder Be-

triebsaufnahme in dreifacher Ausführung beim Bildungsdepartement einzureichen:

Bauabrechnung, aufgestellt nach Baukostenplan (BKP 3-stellig), bei Um-/Erweiterungs-
projekten, getrennt nach Teilobjekten für lnstandsetzungs-/lnstandhaltungsarbeiten und

Aufwand für Erweiterungen und Anpassungen an neue und zeitgemässe Anforderungen.

Begrü ndung zu resu ltierenden M i nder- oder Mehrkosten (Teuerung, Projektänderungen

usw.).

Nachweis über die Einhaltung der kantonalen Bestimmungen über das öffentliche Be-

schaffungswesen.
Der Ausführung entsprechende Situations- und Umgebungspläne.

Revidierte Projektpläne (Mst. 1:100) mit Angabe der Grösse und Zweckbestimmung der

Flächen.

Bereinigte kubische Berechnung mit überprüfbarem Schema und Kennzahlen zu Ge-

schossflächen, Hauptnutzf läche und Umgebungsf lächen nach SIA 416.
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Bei Mietverhältnis: Kopie des gültigen Mietvertrags.

Das Bildungsdepartement prüft, unter Einbezug des Baudepartements, die beitragskonforme
Realisierung (Projektgrundlagen zu Beitragszusicherung und allfälliger genehmigter Pro-
jektänderungen) und veranlasst - nach erfolgter Bauabnahme - die Schlusszahlung, der rest-

liche Drittel, des zugesicherten Kantonsbeitrags.
Bei Feststellung von Abweichungen bei der Realisierung gegenüber dem Raumstandard
(Richtraumprogramm, Anhang 1) oder einem ausgewiesenen geringeren Nutzwert der Räume

wird der Kantonsbeitragangemessen gekürzt ($ 7 Abs.2, SRSZ 611.310) oderdie Schluss-
zahlung wird zurückbehalten bis die Mängel beseitigt sind.

F Rückerstattung Kantonsbeitrag

Werden Bauten vor Ablauf von 20 Jahren seit Baubeginn zweckentfremdet oder auf eine

nicht öffentliche Rechtsträgerschaft übertragen, so sind die Beiträge anteilsmässig zurück-
zuerstatten.

G Anhänge

Bestandteile dieser Richtlinien sind;
Anhang 1: Richtraumprogramm für Schulanlagen der Volksschule
Anhang 2: Bemessungs-Richtlinie über Baubeiträge für Schulanlagen der Volksschule

H lnkrafttreten

Diese Richtlinien treten auf den 1. Dezember 2027 in Kraft.

Bildungsdepartement des Kantons Schwyz

\^^
Michael Stähli, R erungsrat
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Anha 3

Phasen Zuständiekeit

C 1. Projektanmeldung

Schu lträger an B i ldungsdepartement

Gemei nde/Trägerschaft an B i ld ungsde-
partement (C 1.1.)

Bi ldungsdepartement und Baudeparte-

ment (C 1.2.)

Stel lungnahme und M ittei lung durch

B ildungsdepartement

C 2, Provisorische Beitragszusicherung

Gemeinde/Trägerschaft an Bi ldu ngsde-
partement (C 2.1.)

Bildungsdepartement und Baudeparte-

menl (C 2.2.)

Entscheid über provisorischen Kantons-

beitrag durch Bi ldungsdepartement

C 3. Def. Beitragszusicherung

Gemeindeffrägerschaft an Bi ld u ngsde-

partement (C 3.1.)

Bildungsdepartement und Baudeparte-

ment

Entscheid über definitiven Kantonsbei-

irag durch Regierungsrat (C 3.2.)

Gemeinde/Trägerschaft (C 3.2.)

E Auszahlung Kantonsbeitrag

Bildungsdepartement (E 1. & 2.)

Bi ldungsdepartement und Baudeparte-

ment (E 3.)

la

nei n

nei n

P

N

N

netn

ja

la

Projektanmeldung

Einreichung Unterlagen Pro-
jektanmeldung

Prüf u ng Gesuchsu nterlagen

Bedarf aus-
gewiesen

Ei nreichung U nterlagen

Vorprojekt (Seite 5)

Prüfung der Gesuchs-

Unterlagen (Seite 5)

Entspricht
den Vorgaben

Ei nreichung Gesuchsunterla-
gen zu Bauprojekt

Prüf ung Gesuchsunterlagen

Entspricht
den Vorgaben

Baubeginn und Real isierung

Beitragszah lungen

Bauabnahme und Schluss-
zah I ung
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